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Kostenbeitrcig. sowie der Nachweisvorbehaltenbleibt, daß der Beitrag seinem Nutzen nicht entspricht.
(Vergl. §§ 7 und 8 des Statuts der Wuppertalsperrengcnossenschaft.die analog in die weiter zu
«lassenden Statute» Aufnahme zu finden haben dürften.)

Zu §s 20 und 21.
Diefe Anordnungen entsprechen den jetzt geltenden Bestimmungen.
Nur der § 20 Absatz I enthält insoweit eine Ausnahme von diesen Bestimmungen,als

«ach ihr unter Umständen auch einem anderen Regierungs-Präsidentcn als dem des Llegcbeznkcs
der Talsperre die landcspulizcilichcnBefugnisse übertragen werden können. Dies ist zweckmäßig,
um in denjenigen Fälle,,, in denen es sich um mehrere nach einem einheitlichen Wntschaftsplan
geleitete Talfperrcmlagcn einer Genossenschaftoder fonstigen Vereinigung handelt, die aber m
verschiedenen Regierungsbezirkengelegen sind, auch die laudcspolizcilicheAufsicht in einer ^cise
gestalten zu können, daß sie den hiernach in Frage kommendenGcfamtintcrcffcn gerecht wird.
Diese Anordnung hat sich z. B. bei der Wuppertalspcrrengcnoffeufchaftdurchaus bewahrt, deren
Sperren zum Teil im RegierungsbezirkeTöln und Arnsberg gelegen sind, deren Aufsicht aber
nichtsdestoweniger dem Rcgierungs-Präsidenten zu Düsseldorf übertragen worden ist.

Anlage^«.
(Drucksachen. Nr. 27.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

eine Petition der Rheinischen Provinzialstraßenwä'rter an den Provinziattandtag um:
1. Gewährung eines höheren Wochenlohnes,
2. Regelung des Urlaubs mit Lohn,
3. Gewährnng einer Beihilfe von jährlich b Mart znr Beschaffne emes

UmHangs (Schutzmllntels).

Die Rheinischen Provmzialstmßenwärter haben die im AbdruckbeiliegendePetition an
den Pruvinziallandtag gerichtet, und zwar um:

1. Gewährung eines höheren Wochcnlohnes,
2. Regelung des Urlaubs mit Lohn. ^ ^ .. .- n«,s,„«,i8
3. Gewährung einer Beihilfe von jährlich 5 Mari zur Beschaffung eme> UmHangs

Die^era,7w?en ^andesbauämtern angestelltenErmittelungen h^n «geben, daß dw
Löhne der Straßenwärter mit Ausuahme von zwei Banämtern (Bonn und Prum) d . or ich n
Verhältnissenuud den sonstigenTagelöhnen entsprechen. In der Kommission«^ ^ erforder^
«He Zahlenmaterial vorgelegt werden. Seitens der vorgenannten "e Bäumn e, waren
bereits vor dem Bekanntwerden der Petition entsprechende2°h"«uf es^
genommen und für die Veranschlagungder denmächstigenStraßennnterhalt ngskosten ms Auge
gefaßt. Auch d e weitere B uämter beabsichtigen,obgleich, die Wärterlohne, me cmgefnhrt,
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hinter den ortsüblichen Tagelöhnen anderer Arbeiter nicht zurückstehen,in nächster Zeit noch
kleinere Lohnaufbesserungenfür einzelne Wärter vorzunehmen. Zu einer weiteren allgemeinen
Erhöhung der Wärterlöhne, wie sie von den Gesuchstellerngewünscht wird, liegt nach den übereil
stimmendenBerichten der Lnndesbauämtcr keine Veranlassung vor, zumal da die Rheinischen Pro-
vinzialstraßenwärter in mehrfacher Hinsicht weit günstiger gestellt sind, als andere Lohnarbeiter.
So wird den Wärtern z. V. für die auf Wochentage fallenden Feiertage, deren jährlich bis zu
16 in Betracht kommen können, der Lohn wie für die Wochentage gezahlt. Ferner erhalten sie,
wie später hier noch näher angegeben wird, ab und zu auf Antrag kürzerenUrlaub mit Lohn¬
zahlung und bei Erkrankungen oder bei Krankheitsfällenin ihrer Familie Unterstützungen,die je
nach der Dringlichkeitdes Falles öfter schon bis 150 Mark betragen haben. Eine ganz besondere
Wohltat genießendie Straßcnwcirter aber vor anderen Arbeitern dadurch, daß ihnen beim Eintritt
der Erwerbsunfähigkeit und des Alters weit höhere Invalidenbczüge als den sonstigen Arbeiter»
gewährt werden, und daß bei ihrem Ableben auch für ihre Hinterbliebenen eine angemessene
Fürsorge getroffen ist.

Was die Angaben in der Petition, namentlich in bezug auf die Haushaltungsausgaben
betrifft, so sind diese gar nicht allgemein maßgebend. In den meisten Bauämtcrn besitzt ein großer
Teil der Wärter ein eigenes Hans mit etwas Ackerland. Nach den vorliegenden Berichten der
Bauämter ziehen manche Wärter mehr landwirtschaftliche Produkte, als sie selbst gebrauchen,so daß
sie sowohl Vieh als auch Kartoffeln und sonstigeErzeugnisseverkaufenkönnen.

Hierbei muß ferner darauf hingewiesenwerden, daß das Arbcitsucrhältnis der Straßen¬
wärter ein dauerndes ist, und daß ihre Löhne nicht den Schwankungen,die in sonstigen Tagclöhncn
eintreten, nnterwurfeu sind. Während die Arbeitslöhne in Fabriken oder sonstigen industriellen
Betrieben :e. sich im allgemeinen der Nachfrage und der Konjunktur anpassen und demgemäß
steigen oder fallen, wird es für die Provinzialucrwaltung fchwer, wenn nicht unmöglichsein, eine
Herabsetzung der Löhne vorzunehmen,wenn eine solche durch die allgemeinen Verhältnisse des
Arbeitsmcnktcsgerechtfertigterscheinen sollte. Im übrigen kommt auch noch in Betracht, daß das
Arbeitsuerhältnis bei der Prouiuzialvcrwaltung an und für stch wohl auch ein angenehmeres und
leichteresist als das der Arbeiter in den Industriebetrieben,

Die in Vorstehendemangeführten Vorzüge des Wärterdicnstes machen sich auch deutlich
bemerkbarbeim Freiwerden von Wärterstellcn. Bewerbungen um einen derartigen Posten stehen
der Verwaltung im allgemeinen in reichlichem Maße, besonders aber in Gegenden mit geringeren
Lohnverhältnissenzur Verfügung. Tritt ein Wärter in einer solchen Gegend in den Ruhestand,
so bittet er oft um Einstellung seines Sohnes oder evtl. des Schwiegersohnes. Vereinzelte
Schwierigkeitenbei der Stellenbesetzuugergeben sich nur im Industriegebiet, wo die Arbeitslöhne
ail und für sich schon am höchsten sind.

Aus dein Angeführtendürfte nun hervorgehen, daß kein Bedürfnis vorliegt, und daß es
überhaupt auch uicht angezeigterscheint, dem Wunsche der Wärter auf allgemeine Lohnerhöhung
zu entsprechen. In der Petition ist noch der besondereWunsch ausgesprochen,daß den Wärtern
nach 10 jähriger einwandfreierDienstzeit der Wuchenlohnauf mindestens 1« Mark festgesetztwerde.
In 2 Bauämtern, in deren Bezirken sehr starke Indnstrie vorhanden ist, wird der Betrag von
wöchentlich18 Mark bereits seit längerer Zeit als Mindestsatzgezahlt und es kommt in anderen
industriereichenGegenden der Mindestlohn mehr oder minder zurzeit auch auf 18 Mark. Die
mehr ländlichen Bezirke mit gleichem Maße zu mcsseu, liegt nach den obigen Darlegungen keine
Veranlassung vor. Die Lebensbedürfnissesind dort geringer und billiger, auch steht dem Wärter
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immer so viel freie Zeit zm Verfügung, daß er seinen Wirtschaftsbetriebnebenbeibesorgen kann,
Durch die beantragt? Maßnahme würde sich bei dem heutige.: Warterstaude eu'e Mrausga e
von rund 42 300 Mark jährlich ergeben,deren Nufwenduug nicht zu rechlserngeu 'st. D« An mg
°uf Festsetzung eines Minimallohnsatzesnach 10 jähriger Dienstzeit ist als emer d°r ersten Schrttte
der Wärter anzusehen, eine gewisse Bemnteneigeuschaftzu erlangen Emem derart.M Bestrebn,
das bereits iu eiuer früheren Eingabe zum Ausdruck gekommen.st muß aber se"e« der ^
waltuug eutschieden entgegengetretenwerden. Der Wärter soll Arbe.ter ble.ben und d.e Arbeiten
verrichten, die er nach der Dienstanweisungverrichten muß.

Die in der Petition angeregte Urlaubsfrage einheitlichzn regeln, wird von den Landes-
bcmämternals nicht angezeigt erachtet. , ^

Wie sehr die Urlaubserteiluug vou deu örtlichen Verhält.nssen abhang.g st, eht schon
daraus hervor daß in einzelnen Bauamtsbezirken im Jahre bis jetzt nur Urlaub u 2 Tage
beantrag bezw. bewilligt worden ist, während in anderen Bez.rken e.ne Veml uw„g w u
14 Tagen - natürlich immer nur für eiuzelue Tage getrennt ^ statte md n h'
Landesbauämternwird hervorgehoben,daß die Festsetzung einer gew'sseu Zahl v n U l"bstagen m
Jahre iu den ländlichen Gegenden, wo der Wärter den Urlaub 5'/"^
Wucht, zu Härten führen könne, während die Wärter in mehr mdustnelleu
die an und für sich keinen oder doch nur selten Urlaub beanspruche«,zu
»u deu dienstfreienTagen veranlaßt würde... Es ist bis ,etzt
Beschränkungdes Urlmtbs von Wärtern hierher gelangt nnd l.egt deshalb ke.u Grund vor, von
dem bisher bewährten System der Urlaubserteiluug abzugehen. ^ ^. . ,„^^- „,„M

Was die erbetene Beihilfe zur Beschaffungeines UmHangs oder Schu mnte^ a> eh.
,v wird iu der Annahme, daß die Gesundheit der Wärter hierdurchgefordert '«"d ^n pM,
denjenigen Wärtern, die sich tatsächlich einen Regenmantel beschafft haben, e.ne '«h" ^
v°n 5 Mark zu zahle., uud zwar so lange, als sie nach der Entsche.dungder vorgesetzten D.enst
behörde ihren Mantel ordnuugsmäßig unterhalten uud benutze,,.

Falls alle Wärter von dieser Vergünstigung Gebrauch machen "e s stch um e
jährliche Mehrausgabe vou rund 4700 Mark handeln, die stch

daß die gegen die Einwirkung des Negeus geschütztenWärter ,hreu D.enst wegen durchuaßter
Kleidung seltener abbrechenund unterbrechenmüßten. m-„„wmn der Mäntel

Auch iu diesem Falle wird darauf zu halten sein, daß durch d.e Bem tzung d ^'
wner Nenmüformieruug der Wärter Vorfchnb geleistet wird, da anch 'est W /°Ntuse ,.r
Erlangung der Bemnteneigeuschaftvon einer großen Zahl von Wartern betneben wud.

Der Provinzialausschußbeehrt sich hiernach zu beantragen:

"^ ^2^3,^1 nnd 2 erwähntenAnträge auf Gewährung eines höheren
Wochenlohnesund Regelm.g des Urlaubs mit Loh,, ablehnen

2. sich damit einverstanden erklären, daß d.e erbetene Vechl ° ^e .wtt>
Jahr zur Beschaffungeines UmHangs „ach den oöen dargelegten M.m°M
Straßcnwärtem gewahrt wird."

Düsseldorf, den 5. März 1910.
Der Provinzialausschuß:

^ .^ Dr. von Nenvers,
O. Graf Beissel von Gym.nck. z>«„deshaup.m°nn.

Vorsitzender.
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Betrifft:
Bitte der Rheinischen Straßenwärter

um:
1. Gewährung eines höherenWochenlohnes; Bonn, den 25. April 1909.
2. Regelung des Urlaubs mit Lohn;
3. Gewährung einer Beihilfezur Beschaffung

eines UmHangs.

Dem hohen Hause des Landtages der Rheinprovinz erlauben sich die Straßenwärter
der Rheinischen Provinzialverwaltung nachstehendesBittgesuch zur wohlwollenden Prüfung zu
unterbreiten.

Dem Herrn Landeshauptmann hatten die unterzeichnetenStraßenwärter eine Bittschrift,
die Erhöhung des Wochenlohnes, Zahlung des Lohnes für Sonntage und Einrangierung der
Straßenwärter mit einwandfreier Idjähriger Dienstzeit in die Klasse der Unterbeamten betreffend,
vorgelegt, welche jedoch die Ablehnung des Herrn Landeshauptmann erfuhr.

Die Ablehnung dieser Bitte, von der die unterzeichnetenStraßenwärter in der General¬
versammlung zu Bonn am 25. April d. I. durch die in Abschrift beigefügte Verfügung des Landes-
bauamts IV Kreuznachvom 17. April 1909 Nr. 1172 Kenntnis erhielten, wurde vou den Bitt«
stellern hart empfunden.

In vorgenannter Verfüguug ist ausgeführt: „Die angcstellteu weitgehendenErhebungen
haben ergeben, daß eine Erhöhung der Wärterlöhne im Laufe der Zeit im allgemeinenden sonstigen
örtlichenLohiwerhältnissenentsprechend stattgefunden hat.'

Wir RheinischeStraßenwärter haben unseremArbeitsbuchegemäß eine Arbeitszeit: vom
1. April bis 1. Oktober von vormittags 6-12 Uhr und nachmittags von 2—7 Uhr mit Ruhe¬
zeit vor- und nachmittags je eine halbe Stunde, im Monat März und Oktober vormittags von
6—12 Uhr und nachmittags von 1^2—6 Uhr mit Ruhezeit vor- und nachmittags je eine Viertel¬
stunde, und für November bis einschließlich Februar vormittags von Tagesanbruch bis 12 Uhr
und nachmittags von 1 Uhr bis Eintritt der Dunkelheit ohne jede Ruhezeit vor- und nachmittags-
Die Zeit für den Weg nach und von der Arbeitsstrecke ist nicht in die Arbeitszeit eingerechnet.
Hieraus geht hervor, daß der Straßenwärter den ganzen Tag über von früh bis spät in Wind
nnd Wetter auf der Straße sein muß. Da die Mittagspause bei den meist großen Entfernungen
zwischenArbeitsstelle und Wohnung (bis 7 Km) dem Straßenwärter in den wenigsten Fällen
gestattet, sein Mittagessen in seiner Behausung einzunehmen,so ist er genötigt, sich meist mit Brot
und Kaffee auszuhclfen, was seiner Gesundheit gewiß nicht zum besten gereicht; oder er müßte
sich, wenn Gelegenheit vorhanden ist, in einer Wirtschaft etwas Wurmes geben lassen, wofür ihm
allerdings die Mittel fehlen.

Welche Anforderungenan einen Straßenwärter in jeder Beziehung gestellt werden, zeigt
ein Blick in die Dienstanweisung für die Straßenwärter der RheinischenProvinzialverwaltung
von l904. Er muß alle Straßenunterhaltungsarbeiten selbständig ausführen können und
in der Baumpflege Bescheid wissen, da der Straßenmeister bei den großen Aufsichtsbezirken die
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meisten Arbeiten nicht persönlich leiten kann, sondern sich nur mit einer kurzen Anleitung
begnügenmuß. Hieraus geht hervor, daß sich nicht jeder gewohnliche Erdarbeiter zum Straßen-
Wärter eianet

Wir beziehen einen Wochenlohn, der je nach der Gegend sehr^ verschiedenist von
13 Mark 20 Pf. bis 22 Mark 80 Pf. oder pro Jahr 686 Mark 40 Pf. beM 1185Ma
60 Pf. Dieser Lohnunterschiedist verhältnismäßig sehr groß. Die Lebensmittel stnd aber au
dem Lande, sei es in der Eifel, auf dem Hunsrückenoder im Westerwald, ebenso teuer w.e m

^" ^" Nwnnt man z. V. einen Wochenlohn von 16 Mark 20 Pf. - 842 Mark 40 Pf^ pro
I°hr. welcher Lohnsatz vielfach gezahlt wird, und eine Straßenwärter anul.e von 7 Köpft 'd.e.hre
Wohnung in der Eifel, auf dem HuusrUckenoder im Westerwald hat, so ergibt stch eme Haus-
hnltungsausgabe von:

1. für Wohnung (1 Küche, 1 Wohn- und 2 Schlafzimmer) . ^. 150 Mark - - Pf.
2. für Brot (pro Woche 5 Stück zu je 4 Pfd. u 70 Pf. ^ ^

3 Mark 50 Pf.) pro Jahr . . . - - - - -^ - ' ' '
3. für Fleisch (pro Woche 6 Pfd. u 70 Pf. - 4 Mark 20 Pf.)

pro Jahr.............' , «^ ,
4. für Butter (pro Woche 1'/2 Pfd. ul Mark 10 Pf.-1 Mark ^ ^ ^^

65 Pf.) pro Jahr...........' „. ^ '
5. für Kartoffeln pro Jahr 2? Zentner 5 2 Mark 80 Ps. . - 75 ., ^ .
6. für Kaffee pro Woche 60 Pf........- ' '
7. für Reis, Salz, Nudeln, Hülsenfrüchteuud sonstige kleinere ^ ^ ^

Gemüse ............... ar, ' — ,
8. Brennmaterial und Licht ............< ^ " __ '
9. Bekleidung ............... ^ ^ ^

10. Steuern und Versicherungsprämien ........ ^ "
11. Kranken- und Sterbekasse ........../"^V^^m^I^Ns

Summa der Ausgaben 114l Mark 49 Ps.
„ Ein,iah,nn^842^^^40^^

mithin "ein Fehlbetrag von 299 Mark 09 Pf.

Daß eine Anfbessernngder Wärterlöhne dringend notwendig ist, dürfte vorstehendes
Beispiel zur Genüge beweisen. ^..l>^«s,«simsl? mit Lobn in der

Auch wird es unser aller Wunsch sein, wenn We Nrl «bsv'^
ganzen Provwz gleichmäßig geregelt wären. ch ml" Tage
°delloser Führung zur Bestellung ihrer 'wendigen Mm ben.1 13 d , )^ ^,^

Urlaub mit Lohn pro Jahr. Dagegen erhalten die War e: ""^ .A^" , <g ^,
«°hn, wenn sie persönlich irgendwo erscheinenmüssen z. B. bei Gericht Swndesamt,
"ssen usw. Hierin liegt für die Wärter einzelner Bauämter eine große Harte.

uns nach ^^ einwandfreierDienstzeit einen W°^°^ ^ 33
in wollen. Auch bitten wir noch um Gewährung emer Beihilfe ä'_f^
v°n jährlich 5 Mark, da der Straßenwarter nach 8 9 der vorangefuhrtenöienstanm g
bei Regenweiter die Arbeitsstellenicht verlassendarf.
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